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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1964

Norm

JN §99

Rechtssatz

Auf Forderungen, die dem Beklagten nur formell, nicht aber e3ektiv zustehen (Forderungserwerb des indirekten

Stellvertreters) kann der Vermögensgerichtsstand ebensowenig gegründet werden wie auf ein Vermögen, das der

Beklagte erst nach der Klagsanbringung erwirbt.
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